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Textliche Festsetzungen:

In den reinen Wohngebieten (WR) ist die Zuléssigkeit von Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) ausgeschlossen.

Auf den Baugrundstiicken fur den Gemeinbedarf an der Kerckhoffstral3e / Busehofstrale und an der
Busehofstrae / Curtiusstrale kann je eine Trafostation untergebracht werden.

In dem WA-Gebiet Berliner StraRe / Ecke BusehofstraRe (Flurstiick 200) ist auf3er den in § 4 Abs. 2 BauNVO
genannten baulichen Anlagen gemé&l Abs. 3i.V.m. 8§ 1 Abs. 5 BauNVO auch eine Tankstelle zulassig.

Die dem Bebauungsplan entgegenstehenden friiher getroffenen Festsetzungen gelten als aufgehoben.
Insbesondere gilt dies fur die in dem Durchfiihrungsplan "Einstellplatz Ecke Dahnstral3e/ Kerckhoffstrale"
vom 16. Oktober 1957 und fiir die in der "Ordnungsbehdrdlichen Verordnung tber die Abstufung und
Regelung der Bebauung (Baustufenordnung) und die Vorgartengestaltung an Hauptverkehrsstral3en fiir das
Gebiet der Stadt Essen” getroffenen Festsetzungen.

Kennzeichnung:

Unter den im Verfahrensgebiet liegenden Flachen geht der Bergbau um.
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Kennzeichnung:

Unter den im Verfahrensgebiet liegenden Flächen geht der Bergbau um.



